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8961 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 26. April 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-
Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Sozialversicherungs-
Ergänzungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Sonderunterstützungsgesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das 
Gesundheitsqualitätsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit 
Österreich GmbH, das Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfondsgesetz und das 
Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden 
(Gesundheitsreformgesetz 2013) 

Bund und Länder einerseits sowie die Sozialversicherung andererseits sind als gleichberechtigte Partner 
übereingekommen, ein partnerschaftliches Zielsteuerungssystem zur Steuerung von Struktur, 
Organisation und Finanzierung der österreichischen Gesundheitsversorgung einzurichten. Die Festlegung 
der Eckpunkte und Inhalte dieser partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit erfolgt in der zwischen 
dem Bund und den Ländern abgeschlossenen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-
Gesundheit. Die geltende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, wird einerseits verlängert und andererseits an die 
Erfordernisse der Zielsteuerung-Gesundheit angepasst. 
Durch den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates werden die für die Umsetzung der genannten 
Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG erforderlichen bundesgesetzlichen Anpassungen vorgenommen. 
Im Sinne von Transparenz und Nachvollziehbarkeit erfolgt die Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 
15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit – soweit möglich – in einem neuen Gesetz, dem Bundesgesetz zur 
partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG). Darüber 
hinaus werden in weiteren Bundesgesetzen die notwendigen Anpassungen vorgenommen. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
7. Mai 2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Friedrich Reisinger. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Gerd Krusche und Gottfried Kneifel. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Friedrich Reisinger gewählt. 
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Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 7. Mai 2013 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2013 05 07 

 Friedrich Reisinger Gottfried Kneifel 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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